
Von: Cornelia.Scholz@rpks.hessen.de
An: gemeinde@hilders.de; info@kh-planwerk.de
Cc: Lisa.Modrock@rpks.hessen.de; Siedlungsplanung@rpks.hessen.de
Betreff: 1. Änd des Bebauungsplanes Nr. 4 "Im Augsgrund" Hilders, OT Eckweisbach
Datum: Dienstag, 12. September 2023 11:54:48

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die Festsetzung in der o.a. Bebauungsplanänderung kann nicht nach § 10 BauNVO
erfolgen. Die Festsetzung nach § 10 BauNVO kann nur für Erholungsgebiete erfolgen,
was hier nicht beabsichtigt ist. Ich empfehle die Ausweisung eines  „Allgemeinen
Wohngebietes“ mit den entsprechenden Festsetzungen zu den privaten
Zimmervermietungen/Ferienwohnungen. Diese gehören nach § 13 a BauNVO in einem
„Allgemeinen Wohngebiet“ zu den nicht störenden Gewerbebetrieben nach § 4 (3)
BauNVO und sind ausnahmsweise zulässig. Wenn besondere städtebauliche Gründe
es erfordern, können bestimmte Arten von Nutzungen (§ 4 (3)Nr. 1 BauNVO) auch als
allgemein zulässig bestimmt werden.
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag 

Cornelia Scholz

Dezernat
Regionalplanung, Bauleitplanung, Bauaufsicht, Regionalentwicklung

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel.: +49 (561) 106 4375 
Fax: +49 (611) 327641642
Web: www.rp-kassel.hessen.de
E-Mail: Cornelia.Scholz@rpks.hessen.de

Unter diesem Link gelangen Sie zu der allgemeinen Datenschutzerklärung
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Regierungspräsidium Kassel 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld Vermittlung 0561 106-0. 

Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel  Postfach 1861  36228 Bad Hersfeld 

 
Gemeindevorstand der  
Marktgemeinde Hilders   
Kirchstraße 2-6 
36115 Hilders 

 

Geschäftszeichen RPKS - 34-61 d 01/69-2020/10 
Dokument-Nr. 2023/1233162 
Bearbeiterin Iris Schmidt 
Durchwahl 0561 106-2915 
Fax 0611 327640708 
E-Mail Iris.Schmidt@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht       

Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 

Datum 01.09.2023 

 

Bauleitplanung der Marktgemeinde Hilders, OT Eckweisbach 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Im Augsgrund“ 

Formelle Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

Hier: Stellungnahme des Dezernates 34 (Bergaufsicht) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Bergbaus 

stehen dem o.g. Vorhaben, nach Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht ent-

gegen. 

Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer Dezernate des Regierungspräsidi-

ums Kassel nicht ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Schmidt 

 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-

zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

http://www.rp-kassel.hessen.de/


Regierungspräsidium Kassel, Abteilung Umweltschutz 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld Vermittlung 0561 106-0. 

Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel 34112 Kassel 

 
 

KH PLANWERK GMBH  

Bahnhofstraße 6 

99084 Erfurt 

 

per Mail an: 

info@kh-planwerk.de 

  

Geschäftszeichen: RPKS - 31.2-200 d 631/11-2023/2 
Dokument-Nr.: 2023/1178488 
Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht: 17.08.2023 
 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung 
Bearbeiter/in: Frau Frick 
Durchwahl: (0561) 106-2811 
E-Mail: katharina.frick@rpks.hessen.de 

Altlasten, Bodenschutz 
Bearbeiter/in: Frau Wagner 
Durchwahl: (0561) 106-2819 
E-Mail: anna.wagner@rpks.hessen.de 

Fax: 0611 327640727 
Internet: www.rp-kassel.hessen.de 

Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 

Datum: 06.09.2023 

 

Bauleitplanung der Marktgemeinde Hilders; OT Eckweisbach 

1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 4 „Im Augsgrund“ 

hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das o. g. Vorhaben wird aus Sicht des Dezernates 31.2 - Grundwasserschutz, Wasser-

versorgung, Altlasten, Bodenschutz wie folgt beurteilt: 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung 

Zur o. a. Bauleitplanung wurde von mir bereits am 05.04.2023 im Rahmen einer ersten 

Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB Stellung genommen.  

Aufgrund von Hinweisen anderer Träger öffentlicher Belange soll die erste Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 4 „Im Augsgrund“ im Regelverfahren nach § 2 Abs. 4 BauGB durch-

geführt werden und nicht wie bisher vorgesehen im Verfahren nach § 13a BauGB. 

Bei der Durchsicht der aktuell vorliegenden Unterlagen ist festzustellen, dass der Gel-

tungsbereich im Vergleich zum vorherigen Planungsstand durch neue Flurstücke 

vergrößert wird. Zudem ergibt sich aufgrund der zusätzlichen Flächeninanspruchnahme 

ein Kompensationsdefizit, welches in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbe-

hörde durch eine geeignete Maßnahme im Gemeindegebiet oder über das Ökokonto der 

http://www.rp-kassel.hessen.de/
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Marktgemeinde Hilders ausgeglichen werden soll (vgl. Begründung, S.3; Umweltbericht, 

S. 23). 

 

Auch mit der Erweiterung des Geltungsbereiches sind Schutzgebiete gemäß §§ 51, 53 

WHG sowie „Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz“ gemäß dem gültigen Regi-

onalplan Nordhessen weiterhin nicht betroffen. Daher behält mein Hinweis in der o. a. 

Stellungnahme zur Zuständigkeit weiterhin Gültigkeit. 

Da der erforderliche Ausgleich hinsichtlich vorhabenbezogener Eingriffe noch mit ande-

ren Trägern öffentlicher Belange abzustimmen ist, ist eine Beurteilung aus Sicht des 

Grundwasserschutzes derzeit nicht möglich. Daher verweise ich auf den Hinweis in mei-

ner v. g. Stellungnahme zur detaillierten Maßnahmenbeschreibung. 

 

 

Altlasten, Bodenschutz 

Nach Prüfung der nun vorgelegten Unterlagen ergeben sich gegenüber dem Planungs-

stand keine wesentlichen Änderungen in Bezug auf das Schutzgut Boden, weshalb 

meine Stellungnahme vom 05.04.2023 weiterhin Gültigkeit behält. Die Ausführungen im 

nun vorgelegten Umweltbericht werden hinsichtlich des vorsorgenden Bodenschutzes in 

Bezug auf § 1 HAltBodSchG als ausreichend beurteilt. 

In Bezug auf den in der Begründung, dem Umweltbericht sowie den textlichen Festset-

zungen aufgeführten Hinweis aus die Anforderungen nach § 12 BBodSchV beim Auf- 

oder Einbringen von Oberboden auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht, wird 

angemerkt, dass am 01.08.2023 eine novellierte Fassung der BBodSchV in Kraft getreten 

ist. Der aufgeführte Hinweis ist insofern nicht mehr zutreffend. Es wird daher folgende 

Änderung vorgeschlagen: 

„Erfolgt die Verwertung des Oberbodens durch Auf- oder Einbringen auf oder in eine 

durchwurzelbare Bodenschicht, sind die Anforderungen der §§ 6-7 BBodSchV n.F. zu 

beachten, ansonsten gelten die Anforderungen der jeweils annehmenden Stelle.“ 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. K.Frick  

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-

zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
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Anhang 

Abkürzungs- und Fundstellenverzeichnis 

Abkürzung Name Fundstelle letzte Änderung 

BauGB Baugesetzbuch 03.11.2017  

(BGBl. I S. 3634) 

12.07.2023 

(BGBl. I Nr. 184) 

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 12. Juli 1999 

(BGBl. I S. 1554) 

09.07.2021 

(BGBl. I S. 2598) 

HAltBodSchG Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-

Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung 

28.09.2007 

(GVBl. I S. 652) 

30.09.2021 

(GVBl. S. 602, 

ber. S. 701) 

 Regionalplan Nordhessen 2009  

(Karte „Südblatt“) 

15.03.2010 

(StAnz. Nr. 11) 

 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz) 

31.07.2009  

(BGBl. I S. 2585) 

03.07.2023 

(BGBl. I Nr. 176) 

 



Von: Christoph.Kloeckner@rpks.hessen.de
An: info@kh-planwerk.de
Betreff: Bauleitplanung Hilders; B-Plan Nr. 4 Im Augsgrund 1. Änderung; Beteiligung nach § 4 (2) BauGB; OFB-

Stellungnahme
Datum: Dienstag, 22. August 2023 12:41:41

Ihr Zeichen: kein Zeichen
Ihre Nachricht vom: 17.08.2023
Mein Gz.: RPKS - 26-88 h 21/12-2021/6
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
zu der vorgelegten Planung nehme ich als Obere Forstbehörde wie folgt Stellung:
 
Forstrechtliche Belange werden durch das Vorhaben nicht berührt. Gegen die Planung
bestehen keine forstrechtlichen Bedenken.
 
Rechtsgrundlage: Hessisches Waldgesetz (HWaldG) vom 27.06.2013 (GVBl. S. 458),
zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 22.02.2022 (GVBl. S. 126)
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag 

Christoph Klöckner

Dezernat
Forsten, Jagd

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel.: +49 (561) 106 4162 
Fax: +49 (611) 327641961
Web: www.rp-kassel.hessen.de
E-Mail: Christoph.Kloeckner@rpks.hessen.de

Unter diesem Link gelangen Sie zu der allgemeinen Datenschutzerklärung

mailto:Christoph.Kloeckner@rpks.hessen.de
mailto:info@kh-planwerk.de
mailto:Christoph.Kloeckner@rpks.hessen.de
https://rp-kassel.hessen.de/datenschutz


Regierungspräsidium Kassel  
 
 

 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19    36251 Bad Hersfeld     Vermittlung 06621 406-6. 
Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

 

  

 
  

 Gemeindevorstand der  
Gemeinde Hilders 
Kirchstr. 2-6 
 
36115 Hilders 

Geschäftszeichen RPKS -31.4-61 d 01/16-2018/13 
 Dokument-Nr. 2023/1189510 
Bearbeiter/in Frau Langer 
Durchwahl (0561) 106-2836 
Fax 0611 327641530 
E-Mail martina.langer@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht  
 Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 
 
 
Datum  23.08.2023 

   

 

Bauleitplanung der Marktgemeinde Hilders; 
hier: Stellungnahme zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Im Augsgrund“ 

im Ortsteil Eckweisbach 
 
Schreiben des Büros KH Planwerk vom 17.08.2023 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Zu den o. g. Planungsabsichten nehme ich aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung: 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
Bearbeiterin Frau Kunigk Durchwahl 2843) 
Nach Maßgabe der vorgelegten Unterlagen bestehen aus Sicht der von mir zu 
vertretenden Belange hinsichtlich oberirdischer Gewässer und zum Hochwasserschutz 
keine Bedenken gegen die Bauleitplanung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. (Langer) 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch 
schlussgezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

___ 

___ 



Regierungspräsidium Kassel  
 
 

 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - fr. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19    36251 Bad Hersfeld     Vermittlung 0561 106-0. 
Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

 

  

 
Regierungspräsidium Kassel  Postfach 1861 36228 Bad 
Hersfeld 

 

 

  
Per E-Mail 
Gemeindevorstand der 
Marktgemeinde Hilders 
Kirchstraße 2-6 

36115 Hilders 

Geschäftszeichen RPKS - 33.2-61 d 02 05/10-2019/13 

 Dokument-Nr.  
Bearbeiter/in Herr Bilz 
Durchwahl 0561 106-2881 
Fax 0611 327 640 942 
E-Mail Wolfgang.Bilz@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht 17.08.2023 
  
 Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 
 
 
Datum  19.09.2023 
 

   

   

Stellungnahme zur Bauleitplanung im Rahmen der Beteiligung der TÖB nach BauGB; 
hier: Förmliche Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Planung: 1. Änderung des B-Planes Nr. 4 „Im Augsgrund“ 

Gemarkung Eckweisbach, Flur 11; 

Gemeinde: Hilders 

Kreis: Fulda 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen die o. g. Planungen bestehen aus Sicht des Immissionsschutzes nach Maßgabe 

der vorgelegten Unterlagen nach wie vor keine grundsätzlichen Bedenken. 

Begründung: 

Die Änderung hat keine immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen in Bezug auf den 

weiterhin gültigen B-Plan. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. Bilz 

 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch 
schlussgezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
 

___ 

___ 



Von: Angelika.Koepplin@rpks.hessen.de
An: gemeinde@hilders.de; info@kh-planwerk.de
Betreff: Bauleitplanung der Gemeinde Hilders, Ott Eckweisbach; 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Im

Augsgrund“
Datum: Freitag, 8. September 2023 10:21:02

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
eine erneute regionalplanerische Stellungnahme zu der o.g. Bauleitplanung ist
verzichtbar.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag 

Angelika Köpplin

Dezernat
Regionalplanung, Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel.: +49 (561) 106 4367
Web: www.rp-kassel.hessen.de
E-Mail: Angelika.Koepplin@rpks.hessen.de
 
Unter diesem Link gelangen Sie zu der allgemeinen Datenschutzerklärung
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Von: Alea.Liebert@hvbg.hessen.de
An: info@kh-planwerk.de
Cc: Kai.Witte@hvbg.hessen.de
Betreff: Bauleitplanung der Marktgemeinde Hilders, formelle Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. §4 (2) BauGB
Datum: Dienstag, 29. August 2023 11:16:44
Anlagen: image001.png

Amt für Bodenmanagement Fulda
Gz.: 22-FD-02-06-03-02-B-1021#009
 
 
Bauleitplanung der Marktgemeinde Hilders, Gemarkung Eckweisbach
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Im Augsgrund“
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
es ergeht unter Bezugnahme auf die Richtlinien über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
bei städtebaulichen Verfahren nach dem Baugesetzbuch (StAnz. 1998, S. 2326 ff) folgende
Stellungnahme:
 
1) Einwendungen:
Der im Bebauungsplan ersichtliche Geltungsbereich stimmt nicht mit den aufgeführten Flurstücken in
Kapitel 1.1 des Erläuterungsberichtes überein. Flurstücke 51/5 und 52/23 der Flur 11, Gemarkung
Eckweisbach sind nicht aufgelistet. Ich bitte um Prüfung und Korrektur des Geltungsbereiches.
 
2a) eigene Planungen:
Eigene Planungen existieren für das Plangebiet nicht.
 
2b) fachliche Informationen:
Auf § 1 (Planunterlagen) der Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I, 1991, S. 58)
wird hingewiesen; eine aktuelle örtliche Überprüfung des Liegenschaftskatasters ist nicht erfolgt.
Ein Erfordernis zur Einleitung einer Flurbereinigung oder einer anderen Maßnahme zur Verbesserung
der Agrarstruktur ist nicht erkennbar; insoweit erfolgt die gemäß § 187 Absatz 3 Baugesetzbuch
(neugefasst durch Bekanntmachung vom 03.11.2017, BGBl. I, S. 3634) gebotene Beteiligung der
Oberen Flurbereinigungsbehörde nicht.
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Alea Liebert 
Amt für Bodenmanagement Fulda 
Städt. und ländl. Bodenmanagement 
Washingtonallee 1 
36041 Fulda

     

 
Telefon : +49 (611) 535 1254 
Fax       : +49 (611) 327605203 
E-Mail   : alea.liebert@hvbg.hessen.de   
Internet : https://hvbg.hessen.de
 

 

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter
https://hvbg.hessen.de/datenschutz
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